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GZ:  BMVIT-58.502/0002-IV/L2/2017 
ZUR VERÖFFENTLICHUNG BESTIMMT 

 
 

V o r t r a g 
an den 

M i n i s t e r r a t 
 
 
 
Betreff:  Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Luftfahrtgesetz geändert wird 
 
 
Seit der letzten umfangreichen Änderung des Luftfahrtgesetzes im Jahr 2013 haben sich auf 
Ebene der Europäischen Union wieder viele Änderungen ergeben. So wurden zB die 
Durchführungsbestimmungen für die Zulassung von Flughäfen mit der Verordnung (EU) 
Nr. 139/2014 erlassen sowie die Richtlinie 2002/30/EG über Regeln und Verfahren für 
lärmbedingte Betriebsbeschränkungen auf Flughäfen der Gemeinschaft durch die 
unmittelbar anwendbare Verordnung (EU) Nr. 598/2014 über Regeln und Verfahren für 
lärmbedingte Betriebsbeschränkungen auf Flughäfen ersetzt. Ebenso wurde die Richtlinie 
2003/42/EG über die Meldung von Ereignissen in der Zivilluftfahrt durch die Verordnung (EU) 
Nr. 376/2014 über die Meldung, Analyse und Weiterverfolgung von Ereignissen in der 
Zivilluftfahrt ersetzt. Weiters wurde die Richtlinie 96/82/EG zur Beherrschung der Gefahren 
schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen durch die Richtlinie 2012/18/EU (sog. Seveso-III-
RL) aufgehoben. 

Zu diesen neuen unionsrechtlichen Regelungen sollen mit dem vorgeschlagenen Entwurf die 
begleitenden bzw. implementierenden nationalen Bestimmungen geschaffen werden. Es ist 
dabei zu betonen, dass diese neuen Regelungen im Großen und Ganzen den bisherigen 
Regelungen entsprechen und es daher zu keinen wesentlichen Neuerungen kommen soll. 

Schließlich sollen dieVerwaltungsstrafbestimmungen an die neuen unmittelbar anwendbaren 
unionsrechtlichen Regelungen angepasst werden. 
 
Im Übrigen darf auf die beiliegenden Erläuterungen verwiesen werden. 
 
 
Ich stelle daher den 
 

A n t r a g, 
 

die Bundesregierung wolle beschließen: 
 
Der angeschlossene Gesetzesentwurf wird samt Vorblatt und Erläuterungen 



 
1. dem Nationalrat zur verfassungsmäßigen Behandlung vorgelegt, 

2. gemäß Art. 1 Abs. 1 und 4 der Vereinbarung zwischen dem Bund, den Ländern und den 
Gemeinden über einen Konsultationsmechanismus und einen künftigen Stabilitätspakt 
der Gebietskörperschaften, BGBl. I Nr. 35/1999, den Ämtern der Landesregierungen, der 
Verbindungsstelle der Bundesländer, dem Österreichischen Gemeindebund und dem 
Österreichischen Städtebund zur Stellungnahme binnen einer Frist von einer Woche 
übermittelt. 

 
 

Wien, am 1. Juni 2017 
 
 

Der Bundesminister: 
Mag. Jörg Leichtfried 


